
 Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung 

 

Innenminister Christian Pegel zum Urteil 

des Bundesverfassungsgerichts:  

„Starkes Signal für alle demokratischen 

Kräfte“ 

 
Das Bundesverfassungsgericht hat heute entschieden, 

dass die Partei „Die Heimat“, vormals: Nationaldemokrati-

sche Partei Deutschlands – NPD, für die Dauer von sechs 

Jahren von der staatlichen Finanzierung nach  

§ 18 Parteiengesetz (PartG) ausgeschlossen ist. 

„Das ist ein starkes Signal für alle demokratischen Kräfte in 

unserem Land. Mit dem Wegfall der Finanzierung wird die 

Partei und damit deren Bedeutung für die rechtsextremisti-

sche Szene nicht nur auf Bundes-, sondern auch auf allen 

Landesebenen geschwächt. Rechtsextreme Tendenzen 

und menschenfeindliches Gedankengut hat in unserem 

Land keine Chance und darf deswegen auch keine staatli-

che Unterstützung bekommen. Erstmals in der Geschichte 

der Bundesrepublik wurde ein solches Urteil gefällt“, sagt 

Landesinnenminister Christian Pegel heute in Schwerin 

und ergänzt:  

„Wir als Innenministerium Mecklenburg-Vorpommern ha-

ben nicht nur die beiden Verbotsverfahren zur NPD initiiert 

und maßgeblich gefördert, sondern auch das jetzige Ver-

fahren zum Ausschluss von der Parteienfinanzierung. Denn 

leider war die NPD, heute „Die Heimat“, über zwei Legisla-

turperioden hinweg im Landtag von MV vertreten (2006 bis 

2016). Dank diesen Urteils werden kostenintensive Vernet-

zungsprojekte für die Partei erschwert und neue Projekte 

müssen mit eigenen Mittel finanziert werden. Bei den aktu-

ell rückläufigen Mitgliederzahlen dürfte das nur noch 
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schwer umsetzbar sein. Uns ist ein nachhaltiger Schlag ge-

gen den Rechtsextremismus in unserem Land gelungen.“ 

Dies zeige deutlich, dass die freiheitlich-demokratische 

Grundordnung und das Grundgesetz wehrhaft ihren Fein-

den gegenüber seien, so der Minister. Er sei allen an den 

Verfahren Beteiligten dankbar für deren Engagement und 

Mitarbeit. „Ohne die Ermittlungsergebnisse aus den Polizei- 

und insbesondere den Verfassungsschutzbehörden hätten 

die Grundlagen für diese Entscheidung des Bundesverfas-

sungsgerichtes gefehlt – die wehrhaften Institutionen des 

Rechtsstaates und der Demokratie haben wieder einmal 

deutlich gezeigt, wie sehr wir diese brauchen“, zeigte sich 

der Innenminister überzeugt. 

Bei der Parlamentswahl 2021 konnte die NPD 0,8 Prozent 

der Stimmen erreichen und entging damit knapp den An-

spruch auf staatliche Mittel, der ab 1 Prozent der Stimmen 

besteht. Der Wegfall der staatlichen Mittel in den darauffol-

genden Jahren zeigte starke Auswirkungen. Der Aktionsra-

dius der NPD wurde deutlich eingeschränkt. Dadurch, dass 

die NPD bei der jüngsten Bundestagswahl in MV unter 0,5 

Prozent und bei der Landtagswahl unter 1,0 Prozent der 

Stimmen lagen, hätte sie bis zu den nächsten Wahlen 2025 

bzw. 2026 keine staatlichen Finanzmittel erhalten. Davon 

unabhängig hat die NPD/Die Heimat aber auch weiterhin 

von Steuerbefreiungen für Parteien profitiert. Dem wurde 

jetzt für zunächst sechs Jahre ein Riegel vorgeschoben. 

Kläger in dem aktuellen Verfahren war der Bundesrat. 

Hintergrund 

Die NPD versucht jedoch, sich an die Gegebenheiten anzu-

passen und gemäß ihrer Vier-Säulen-Strategie (u.a. 

„Kampf um die Parlamente“) den erneuten Einzug in den 

Landtag bei den kommenden Wahlen vorzubereiten. Der 

Zugang zu rechtlichen und finanziellen Privilegien scheint 

unvermindert einen hohen Stellenwert innerhalb der Partei 

einzunehmen. Die Bemühungen um den Einzug in den 

Landtag stehen dabei in Hinblick auf die demokratiefeindli-

chen Tendenzen und die eindeutige Ablehnung des demo-

kratischen Parlamentarismus klar im Widerspruch zueinan-

der. 
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Mit der Umbenennung in „Die Heimat“ im vergangenen 

Jahr wurde einmal mehr deutlich, dass die Partei ihre Be-

mühungen und Bestrebungen nicht aufgegeben hat. Das 

Bundesverfassungsgericht stellt zwar in seinem Urteil vom 

17. Januar 2017 fest, dass ein Verbot der Partei, aufgrund 

fehlender Anhaltspunkte für eine erfolgreiche Durchsetzung 

ihrer verfassungsfeindlichen Ziele nicht möglich sei. Es 

stellte aber auch eindeutig die extremistische und demokra-

tiefeindliche Bestrebung der Partei fest. In der Zwischenzeit 

hat sich „Die Heimat“ in einer Vernetzungsrolle widergefun-

den. Ihre politischen Ziele lassen sich kaum erreichen.  

„Die Heimat“ vernetzt rechtsextremistische Akteure über 

Partei- und Organisationsgrenzen hinweg. Veranstaltun-

gen, Demonstrationen oder Trefforte werden durch Akteure 

der Partei „Die Heimat“ organisiert oder betrieben. Oftmals 

handelt es sich dabei um überregionale Anlaufpunkte für 

Rechtsextremisten. Im Zuge dieser Neuausrichtung sind 

hohe finanzielle Ressourcen notwendig. 


